
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1958/12/10 2Ob301/58,
2Ob11/60, 1Ob415/61

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1958

Norm

ABGB §1295 IIf2

ABGB §1295 Abs2 III

RATG §6

RATG §9

Rechtssatz

Die Bestimmungen des RATG sind auf Honoraranspruch des Anwaltes gegen seine eigene Partei analog anwendbar. -

Klagt der Anwalt seinen Klienten auf Zahlung des Honorars, so ist die Bewertung einer in ausländischer Währung

ausgedrückten Kostenbemessungsgrundlage auf den Zeitpunkt der Urteilsfällung (oder des Vergleichs) im

Kostenprozeß abzustellen, es sei denn, daß der Anwalt die Anspruchserhebung rechtsmißbräuchlich hinausgezögert

hätte.
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